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dinal Rauſcher hat der Sponſalienvertrag die (COnditio imbibita
„Disi notabilis mutatio intervenerit“. Als olche werden von den
Kanoniſten aufgezählt: Epilepſie, Syphilis, Geiſtesſtörung, große Ver
ſtümmelung Das ſind nun reilich CA4lISAꝗE dissolutionis. die
chwerer wiegen s das Riechen aus dem Munde

Aber ein anderer Umſtand kommt noch in Betracht, dem die
oben erwähnte Inſtruktion Im 8 10 Rechnung rägt, dort El ——
Obligatio Standi promissis Der COntractum Sponsalitium A8S
tune quoque Cessat, quando O0mnibus perpensis Cir Cumstantiis
sSupponendum merito Sit, matrimonium Sponsis Contrahendum
mfaustum fore Vgl dazu Schmalzgruber, De 19⁴¹0

Wenn der Bräutigam ſich ˙ ntſetzt vor dem entdeckten
defectus ſeiner Verlobten, daß H5•4 alſogleich in den AV kommt
und dezidiert erklärt, Er wolle die Margaretha abſolut nicht heiraten,
ſo kann man ES ſich (n den Fingern ausrechnen „Matrimonium
Sponsis COntrahendum mfaustum fOre“. wie Rauſcher ſagt

Doch mu ſelbſtverſtändlich der A8US eine andere Löſung
erfahren, die Krankheit der Margaretha nicht ſchwer heilbar ware

St Florian. IDr
XI (Eheſanation nach eigenmächtiger Trennung.)Rufus mit Veronika eine kirchliche Ehe; da cT vor dem

Konſenſe mit ihrer weſter ſich vollſtändig verſündigt 0 und
—um keine Diſpens bat, Dar dieſelbe vor dem innern Forum ungültig.Wegen Familienzwiſtes 11 eLr ſich eigenmächtig von Veronika;
längere Zeit arauf geht E Zur Beichte, eröffnet ſeine Gewiſſens⸗
unruhe der Ungültigkeit der Ehe und rag Rat

Es en die Frage ſt eine Konvalidation nach vollzogenereigenmächtiger Scheidung Im innern brum möglich? DurchKonſenserneuerung offenbar, doch müßten ſie das Zuſammenleben
wieder beginnen; eine Sanation un der Wurzel aber wird ſich nichtdurchſetzen laſſen, wenn ein eil ereits offenbar nicht mehr den

llen hat, den andern als Gatten 3u betrachten.
Inſoferne Cioe ſich verſöhnten, konnte die Konvalidation

platzgreifen.
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＋ eS aber bei der Trennung geblieben, ſo hätte kirchlicher⸗Ei eine Konſtatierung der Nullität der erſten Ehe auf dem Eides—

wege ſtattfinden können und beide Ehegatten hätten zu einer meuen
Ehe ſchreiten können (die Kinder wären der erwieſenen bonaà
Hdes des einen Teiles legitim); ſtaatlicherſeits waäre  — eine neue Ehedort unmöglich, der Staat das Ehehindernis Copula 161t
nicht⸗anerkannt. Ein Ausweg wäre, falls der Biſchof eS für 9E
raten und klug hält eine ſogenannte ewiſſensehe
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